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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Nachſtehendes Orts Statut wird hiermit veröffentlicht
Halle a den 27 März 1903

Der Magiſtrat

Orts Statut
für die Stadtgemeinde Halle a vetreffend das Gewerbegericht zuHalle a S vom 24 Februar 1903

Hinſichtlich des für den Gemeindebezirk der Stadt Halle a S be
ſtehenden Gewerbegerichts wird nach Maßgabe des Beſchluſſes des Ma

81 Oktober 1902
l degiſtrats vom et er 1705 nd des Beſchluſſes der Stadtveror

neten Verſammlung vom 23 Februar 1903 unter Aufhebung des Orts
ſtatuts vom 14 Juli 1891 nebſt Nachträgen vom 13 September 1895
und vom 1 November 1898 auf Grund des S 1 Abſatz 1 u 2 des Ge
werbegerichtsgeſetzes vom 30 Juli 1901 Bl S 353 ſowie des
S 142 der Reichsgewerbeordnung nach Anhör beteiligter Arbeitgebe
und Arbeiter das nachſtehende anderweite Orts Statut erlaſſen

Erſter Abſchnitt
Zuſtändigkeit und Zuſammenſetzung des Gewerbegerichts

Zuſtändigkeit
S 1 Das Gewerbegericht zu Halle a

iſt und deſſen Bezirk den Gemeindebezirk der
entſcheidet gewerbliche Streitigkeiten

Ia zwiſchen Arbeitern einerſeits und ihren Arbeitgedern andererſeits und
b zwiſchen Arbeitern deſſelben Arbeitgebers

Ia zwiſchen Perſonen welche für beſtimmte Gewerbetreibende außerhal
der Arbeitsſtätte der letzteren mit Anfertigung gewerblicher Er
zeugniſſe beſchäftigt ſind Heimarbeiter Hausgewerbetreibende und
ihren Arbeitgebern auch wenn dieſe Perſonen die Robſtoffe oder
Halbfabrikate welche ſie bearbeiten oder verarbeiten ſelbſt beſchaffen

d zwiſchen Hau sgewerbetreidenden Heimarbeitern der vorbezeichneten

Art unter einander ſofern ſie von demſelben Arbeitgeber beſchäftigt
werden

S 2 Als Arbeiter im Sinne dieſes Orts Statuts gelten diejenigen
Geſellen Gehilfen Fabri karbei ter und Lehrlinge auf welche der ſiedente
Titel der Gewerbe Ordnmn ig Anwen dung findet

Jngleichen gelten als Arbeiter Betriebsbeamte Werkmeiſter und mit
höheren techniſchen Dienſtleiſtungen betraute Angeſtellte deren Jahres
Arbat werdienſt an Lohn oder Gehalt zweitanſend Mark nicht überſt eigt

S 3 Das Gewerbegericht iſt ohne Rückſicht auf den Wert des Streit
gegenſtandes zuſtändig für Streitigkeiten

1 über den Antritt die Fortſetzung oder die Auflöſung des Arbeits
verhältniſſes ſowie über die nd igung oder den Jnhalt des
Arbeitsbuchs Zengniſſes Lohnbuchs Arbeitszettels oder Lohn
zahlu nasbi ichs

2 über die Leiſtungen aus dem Arbeitsverhbältniſſe
über die Rückgabe von Zeugniſſen Büchern LegitimationspapierenUrkunden Gerätſchaften Kleidn W tücken Kautionen und dergleichen

welche aus Anlaß des Arbeitsverhältniſſes übergeben worden ſind4 über Anſprüche auf Sqhadeneerſer oder auf Zahlung einer Ver

tragsſtrafe wegen Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung
der Verpflichtungen welche die unler Nr 1 dis 3 bezeichneten
Gegenſtände betreffen ſowie wegen geſetzwidriger oder unrichtiger
Eintragungen in Arbeitsbücher Zeug iſſe Lohnbücher Ardeitszettel Lohnzahlungsbücher Krankenkaſſenb dücher oder Quittungs

karten der Jnvalidenverſicherung
über die Berechnung und Anrechnung der von den Arbeitern und

e benden zu leiſtenden Krankenverſicherungsbeiträge
un Vutriitsgetder Es 58a 65 72 78 des Krankenverſicherungs
goeres

6 über die Anſprüche welche auf Grund der Uebernahme einer gemeinſamen Arbeit von Arbeitern oder Hausgewerbetreibenden des

ſelben Arbeitgebers gegen einander erhoben werden
4 Ausgenommen von der Zuſtändigkeit des Gewerbegerichts ſind

L Streitigkfeiten über eine Konventionalſtrafe welche für den Fall bedungen iſt dag r h r oder Hanegewerburetbente nach Be

ndigung des Arbeitsverhältniſſes ein ſolches bei anderen Ardeit
eingeht oder en eigenes Geſchäft errichtet

treitigkeiten der in S 3 Ziffer 6 bezeichneten Art zwiſchena Mitgliedern der WInn ungen und ihren Lehrlingen J 813

4 der Gewe beordnungd Mit gliedern ſolcher Jnnungen für welche auf Grund des S 81 b

Nr 4 der Gewerb e ein Schiedsgericht in Gemäßheit
der S8 91 bis 91 erbeordn wing e rrichtet iſt und ihrer
Geſellen Gehilfen und Arbeitern

Desgleichen iſt die Zuſtändigkeit des Gewerbegerichts ausgeſchloſſen
für ſolche Streitigkeiten der Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken und
Handelsgeſchäften und der Arbeiter welche in den unter der Militär oder
Marine Verwaltung ſtehenden Betriebsanlagen beſchä iftigt ſind und für
S reitigkeiten für die die Zuſtändigkeit des See bege chts durch einendem S 6 Abſ 2 des Gewerbegerichtsgeſetzes entſprechende r ag
ausgeſchloſſen iſt

Staude

deſſen Sitz zu Halle a S
Stadt Halle a S umfaßt

Zuſammenſetzung
S 5 Das Gewerbegericht beſteht aus einem Vorſitzenden 2 Stelldertretern desſelben und 60 Beiſitzern Die ZJahi der St Uvertreter und

Beiſitzer kann durch Gemeinde Beſchluß anderweit feſtgeſtellt werden

J 6 Zum Mitgliede des Gewerbeger ließlich des Vor
ſitzenden und der Stellvertreter ſoll nur berufen werden wer das
dreißigſte Lebensjahr vollendet in dem der Wahl vorangegangenen
Jahre für ſich oder ſeine Familie Armenunterſtützung auf Grund des
Geſetzes über den Unterſtützungswohnſitz vom 6 Juni 1870 R G Bl
S 360 und des Geſetzes betreffend die Ausführung des Bundesgeſetzesüber den Unterſtützungswohnſitz vom 8 März ist G S S 130

tgeſte
ichts n er ſch

nicht empfangen oder die empfangene Armenunterſtützung erſtattet hat
Als Friſiper ſoll nur berufen werden wer in dem Bezirke des Gewerbe
gerichts ſeit mindeſtens zwei Jahren wohnt oder beſchäftigt iſt

Desgleichen ſollen zu Mitgliedern des Gewerbegerichts nicht berufen
r Perſonen welche wegen geiſtiger oder körperlicher Gebrechen zu
em Amte nicht geeignet ſind

Perſonen welche zum Amt eines Schöffen unfähig ſind Gerichts
verfaſſung s Geſes W 31 32 können nich en werden

S 7 Der Vorſ tzende des Gewsbegerichts und deſſen Stellvertreterwerden von dem M daginrate u mindeſtens ein Jahr gewählt ſie dürfen
weder Arbeitgeber noch Arbeiter ſein

Die Wahl des Vorſienden und der Stellvertreter bedarf der Beſtäti
gung des Königlichen Regierungs Präſidenten zu Merſeburg Dieſe

ſtimmung findet auf Staats oder Gemeindebeamte welche ihr Amt kraf
ſtaatilicher Ernen nung oder Beſtätigung verwalten keine Anwendung
lange ſie dieſes Amt bekleidenS 3 D ie Seiſier müſſen zur Hälfte aus den Arbeitgebern zur Hälfte

jaus den Arbeitern entnommen werden
Die Beiſitzer aus dem Kreiſe der Arbeitgeber werden mittelſt Wahl
9 m 8der Arbeitgeber die Beiſitzer aus dem Kreiſe der Arbeiter mittelſt Wahl
Arbeiter auf die Dauer von vier Jahren beſtellt Wiederwahl ſt zulaſſig
Alle zu Jahre ſcheidet die Hälfte der Beiſitzer jeder Kategorie aus

nd wird durch neue Wahlen erſetzt wobei Wiederwadl zuläſſig iſtBeiſiger deren Amtsperiode abgelaufen iſt ſcheiden erſt dann aus

wenn ihr Nachfolger in das Amt eingetreten iſt
S 9 Zur Teilnahme an den Wahlen ſind nur berechtigt
a ſolche Arbeitgeber welche das fünfund zwanzigſte Lebensjahr vollendet

und im Bezirke des Gewerbegerichts Wohnung oder eine gewerdliche
Nie derlaſſung haben

d ſo che Arbeiter welche das fünfundzwanzigſte Lebensfahr vollendet

und in dem Bezirke des Gewerberichts Wohnung oder Beſchäftigung
haben

Die in S 6 Abſ 3 dieſes
wahlberechtigt

Mitglieder einer gung für welche ein Schiedsgerichtdes S S1b Nr 4 und d S 91 bis 91b der d errichie
iſt und deren Arbeiter ſind weder wählbar uoch wahlberechtigt

S 10 Das Reich der Sigat die Gemeinden und ſonſtige öffentliche

Statuts bezeichneten Perſonen ſind nicht

Gemä aßhbeibeit

Verbände ſowie juriſtiſche Perſonen üben ihr Stimmrecht durch ihre ge
ſetzlichen Vertreter aus

Als Arbeitgeber im Sinne der S 7 bis 9 dieſes Statuts gelten die
jenigen ſelbſtändig en Gewerbetreibenden welche mindeſtens einen Arbeiter

2 regelmäßig das Jahr hindurch oder zu gewi ſſen Zeiten des Jahres
veſchäftigen Den Ardeitgebern ſiehen im Sinne der bezeichneten Be
ſtimmungen die mit der Leitung eines Gewerbebewriebs oder eines be
ſtimmten Zweiges desſelben betrauten Stellvertreter der ſelbſtändigen
Gewerbetreibenden gleich ſofern ihr Jahres Arbeitsverdienſt an Lohn oder
Gehalt zweitanſend Mark überſteigt

Die durch S 1 Abſ 1 Ziffer II und d der Zuſtändigkeit des Ge
werbegerichts unterſtellten Hausgewerbetreibenden ſind ſofern ſie ſelbſt
mindeſtens einen Arbeiter regelmäßig das Jahr hindurch oder zu gewiſſen
Zeiten des Jahres beſchäftigen als Arbeitgeber anderenfalls als Arbeiter
wahlberechtigt und wählbar

S 11 Die Wahl der Beiſitzer iſt unmittelbar und geheim Sie erfolg unter Leitung eines Wahlausſchuſſes nach Wahlbezirken welche für

jede Wahl vom Magiſtrat feſtgeſtellt werden
Die Arbeitgeber haben ihr Wahlrecht in demjenigen Wahlbezirke aus

zuüben in welchem ſie zur Zeit der Vornahme der Wahl wohnen oder
eine gewerbliche Niederlaſſung haben die Arbeiter in demjenigen Wahl
bezirke in welchem ſie zur Zeit der Vornahme der Wabl in Arbeit ſtehen
oder in welchem ſie falls ſie außerhalb des Gerichtsbezirkes beſchäftigt
ſind wohnen

S 12 De Vorſitzende des Gewerbegerichts und je zwei Beiſitzer aus
Jahl der Arbeitgeber und der Arbeiter beſtimmen aus wieviel Per

der Wahlausſchuß zu beſtehen hat
rſitzender des Wahlausſchuſſes iſt der Vorſitzende des Gewerbe

Die übrigen Mitglieder des Wahlausſchuſſes müſſen zur Hälfte
derechtigte Arbeitgeber zur Hälfte ſtimmberechtigte Arbeiter ſein und
je zur Hälfte von den als Mitglieder des Gewerbegerichts tätigen

tgebern und Arbeitern in geheimer oder durch Zuruf n
S 13 Tag Ort und Stunden der Wahlen beſtimmt der Vorſitzenddes Gewerbegerichts ſie ſind unter Mit inng der für die Sablberteit

und Wa adlberechtigung geſetzlich vorgeſchriebenen Bedingungen mindeſtens
zweimal in den zu amtlichen Anzeigen des Magiſtrats beſtimmten Blättern
bekannt zu machen dergeſtalt daß zwiſchen der erſten Bekanntmachungund dem Wahltage eine Friſt von mindeſtens zwei Wochen liegt

14 O die Wahlhandlung welche öffentlich iſt und in der Zeit vonVormittags 8 8 bis Nachmittags 1 Uhr ſtattzufinden bat erfolgt in den

einzelnen Wablbezirken geſondert Für jeden Wahlbezirk ernennt der
Wahlausſchuß eins ſeiner Mitglieder zum Wahlvorſteher

Dieſer wählt aus der Zahl der in dem betreffenden Wahlbezirke
Wahlberechtigten 2 bis 4 Beiſitzer in gleige Zahl Mbeitgeber und
Br welche mit ihm gemeinſchaftlich den Wahlvorſtand bilden

e an der Wahl ſich beteiligenden Perſonen haben ſich vor dem
W nde inſoweit demſelben ihre Wahlberechtigung nicht dekannt
iſt auf Erfordern über dieſelbe auszuweiſen Hierzu genügt für dieArdeitgeber die Beſcheinigung über die nach S 14 der Gewerbeordnung
rfolgte Anmeldung des Gewerbebetriebes ſowie die letzte Quittung über
hlung der Gewerbeſtener für die Arbeiter ein Zeugnis ihres Arbeit

ebers oder der Polizeibehörde durch welches benätigt wird daß der
Trdrita innerdalb des Gewerdegerichtsbezirkes in Arbeit ſteht oder wohnt

c

furu t
d

Wablvorſta

2252

Formulare zu dieſen Zeugniſſen werden von dem Gewerbegericht verabſeigt Die Anerkennung anderer Legitimationen bleibt dem Ermeſſen des

Wahlvorſtandes überlaſſenr

S 15 Das Wahlrecht iſt nur in Perſon und durch Stimmzettel aus
zuüben welche handſchriftlich oder im Wege der Vervielfältigung herzuſtellen
ſind und ſo viel verſchiedene Namen enthalten ſollen als Beiſitzzer in der
betreffenden Wahlhandlung zu wählen ſind

Die zur Wahl Erſchienenen ſind in zwei tabellariſch aufgeſtellte Liſten
einzutragen von denen die eine für die Arbeitgeber die andere für die
Arbeiter beſtimmt iſt und welche in der erſten Spalte die fortlaufende
Nummer der Erſchienenen in der zweiten deren Namen in der dritten
deren Berufsart und in der vierten einen Vermerk über die Legitimation
enthalten

Jn der Liſte der Arbeiter iſt in einer fünften Spalte der Arbeitgeber
aufiführen bei welchem der einzelne Wähler beſchäftigt iſt

Wird ein zur Wahl Erſchienener vom Wablvorſtande als nicht wahl
berechtigt zurückgewieſen ſo iſt ſein Name deſſenungeachtet in derjenigen
Liſte für welche er ſich angemeldet hat aufzuführen und der Zurück
weiſungsgrund dabei zu vermerken

78

Zur Aufnabme der Stimmzettel iſt für Arbeitgeber und Arbeiter je
eine beſondere Wablurne aufzuſtellen in welche die als ſtimmberechtigt
Anerkannten ihre Siimmzettel verdeckt durch die Hand des Vorſitzenden
hinein legen

Die Liſten ſind von den Mitgliedern des Wahlvorſtandes am Schluſſe
zu unt erſchreiben dieſelben haben dabei ausdrückid zu bezeug daß ſich
in der für die Wahl beſtimmten Zeit niemand weiter zur Au bung ſeines

Wabhlrechtes angemeldet hat

S 16 Nach Ablauf der zur Vornahme der Wadhl feſtgeſetzten Zeit
ſind nur noch diejenigen Perſonen welche bereits im Wahllokale anweſend
find zur Wahl zuzulaſſen

Sodann ſind die Stimmzettel aus den Wahlurnen zu nehmen und
zu zählen Eine ſich hierbei etwa ergebende Verſchiedenheit von der in
den Liſten feſtgeſtellten Zahl der erſchienenen Wähler iſt nebſt dem zur
Au fklärung Dienlichen in dem Wahlprotokolle zu vermerken

Demnächſt erfolgt die Eröffnung der Stimmzettel Enthält ein Stimm
zettel die Namen von mehr Perſonen als Beiſitzer zu wählen ſind ſo
werden die über dieſe Zahl hinaus verzeichneten Namen geſtrichen Jſt
aus einem Stimmzettel die Perſon des Gewählten nicht mit Sicherheit zu
ntnehmen oder iſt eine Perſon benannt welche nicht wählbar iſt

ſo iſt die für dieſe Perſon abgegebene Stimme ungi iltig unbeſchadet jedoch
der Hnitigt eit der anf dem Wahlzettel ſonſt noch befindlichen Namen

Das Eſgebnis der Stimmenzählung iſt in das Wahlprotokoll aufzunehmen welchem die Stimmzettel in verſiegelten Päckchen beizu fügen ſind

Meinungsverſchiedenheiten welche im Wahlvorſtande über die Stimmberechtigung die Wähldarkeit oder die Gültigkeit der Stimmzerel ent

ſtehen werden nach Stimmenmehrheit entſchieden bei Stimmengleichheit
entſcheidet der Wahlvorſteher Grund und Ergebnis dieſer r Abſtimmungſind im Wahl prototos zu verzeichnen Das Wahlprotokoll iſt ſamt den
Stimmzetieln zur Feſtſtellung des Wahlergebniſſes an den Wahlausſchus

abzuliefern
Als gewählt iſt vorbehaltlich der Beſtimmungen des S 2 dieſes Statuts

in jeder Kategorie diejenige den zu wählender Beiſitzern entſp r
Anzah von Perſonen zu erachten welche die meiſten Stimmen erhaltenhaden bei Stimmengleichheit entſcheidet das vom Vorſitzenden des W aht

ausſchuſſes zu h Los
e Wahlausſchuß hat das Ergebnis der Wahl innerhalb dreier Tagech dem Wahltage den r unter Beifügn ng der Wahlproto

tole der Stimmzettel und der von ihm über Feſtſtellung des Wahl
ergebniſſes aufgenommenen Verhandl ung dekannt zu geben

17 Das Ergebnis der Wahl iſt von dem Gewerdbgericht alsda
in dem zu den amtlichen Anzeigen des Magiſtrats beſtimmten Blatte mit
dem Hinweiſe darauf bekannt zu machen daß Beſchwerden gegen di
Rechtsgültigkeit der Wahlen binnen einer Ausſchlußfriſt von einem Monat
nach der Wahl bei ihm oder bei dem Bezirksausſchuſſe zu Merſebur
anzubringen ſind J 19

Gleichzeitig iſt jeder Gewählte von ſeiner Berufung zum Mitgliede des
Gewerbeger r Hinweis auf die geſetzlichen Ablehnungsgründe
mit der Auffor g ſchriftlich in Kenntnis zu ſetzen etwaige Ablebnungsgründe bei dem z VWanerd egerichte geltend zu machen

S 18 Das Amt der Beiſitzer iſt ein Edrenarntdesſelben kann nur aus ſolchen Gründen verweigert die Niederleg gung nur

auf ſolche Gründe geſtützt werden welche zur Ableh rung eines undeſol
deten Gemeinde Amtes berechtigen 74 der Städteordnung

Doch kann derjenige welcher das Amt eines Beiſ igers ſechs Jahre ver

ſehen Art während der nächſten ſechs Jahre die Uebernahme des Amtes
able Ab ehn zungsgründe gewählter Beiſitzer ſind nur zu berückſichtigen wenn

dieſelben nachdem der beteiligte Beiſitzer von ſeiner Wahl in Kenntnis
geſetzt iſt ſchriftlich binnen einer Woche geltend gemacht werden
n ieber die Gründe für die Ablehnung oder Niederlegung entſcheidet der
Maguſtrat

Die Uebernahme

19 Beſchwerden gegen die Rechtsgültigkeit der Wahlen ſind nur
binnen eines Monats nach der Wahl zuläſſig Sie ſind bei dem Ee
werbegericht oder bei dem Bezirks Ausſchuſſe zu Merſeburg anzubringen

und von dem letzteren zu entſcheiden Der Bezirks Ausſchuß hat auf
erhobene Beſchwerde Wahlen welche gegen das Geſetz oder die auf
Grund des Geſetzes erlaſſenen Wahlvorſchriften verſtoßen für ungültig zu
erklären

S 20 An Stelle der die Wahl mit Erfolg ablehnenden oder ſolcher
Perſonen deren Wahl für ungültig erklärt iſt gelten diejenigen welche
bei der Wahl nach dem Gewählten die meiſten Stimmen erhalten haben
unter eniſprechender Anwendung der Beſtimmungen des S 16 Abſatz 8
als gewählt

S 21 Sind Wahlen nicht zu Stande gekommen oder wiederholt für
ungültig erklärt ſo iſt der Königliche Regierungs Präſident zu Merſeburg
befugt

s die Wahlen ſoweit ſie durch Arbeitgeber oder Arbeiter vorzu
nehmen waren durch den Magiſtrat vornehmen zu laſſen

d ſoweit die Wahlen von dem Magiſtrate vorzunehmen waren
die Mitglieder ſelbſt zu ernennen

S 22 Die endgültige Zuſammenſetzung des Gewerbegerichts iſt von
dem Magiſtrat unter Angabe der Namen und Wodnorte der Mitglieder
durch das zu deſſen amtlichen Anzeigen beſtimmte Blatt bekannt zu machen

S 23 Der Vorſitzende des Gewerbegerichts und deſſen Stellvertreter
ſind vor ihrem Amtsantritte durch ei nen von dem Königlichen Regierungs

b ragten Beamten die Beiſitzer vor derPräſidenten zu Merſeburg beaufterſten Dienſtleiſtung durch den Vor ſenden oder deſſen Stellvertreter auf

die Erfüllung der Obliegenheiten des ihnen übert 322 Amtes gemäß
der Bekanntmachung der Herren Miniſter für Handel und Gewerbe und
des Jnnern vom 17 Februar 1891 M Bl f d i V S 26 eidlich
zu ver pflichten e Feiſider iſt bei ſeiner Verpflichtung ein Druck
exemplar dieſes C genUeber die Vereirigung iſt ein VPrototoll

S 24 Ein Mitglied des Gewerdegerichtse e inſichtlich deſſen Umſtändeeintreten oder bekannt werden welche die W ähldarkeit zu dem von ihm

bekleideten Amte nach Maßgabe dieſes Statuts ausſchließen iſt des Amtes
zu entheben Die Enthednng erfolgt durch den Bezirks Ausſchuß zu
Me e a 2 Ar nbö s des Beteiligten

die erſt nach ihrer Wabl
ie t zeichneten Jnnung werdenſowie aus den Arbeit rn entnommene Beiſitzer die erſt nach ihrer Wahl

bei einem Mitglied einer ſolchen Jnnung in Arbeit tret bleiden dis zur
nächſten Wahl im Aute

Ein Mitglied des Gewerbegerichts welches ſich einer groben Verletzung

ſeiner Amtspflicht ſchuldig macht kann ſeines Amtes entſetzt werd den Die
Entſetzung erfolgt durch das Königliche Landgericht zu Halle a S

echte nden die Vorſchriftennrigkeit der Landgerichte

gehörigen Strafſachen gelten Die Klage wi

Hinſichtlich des Verfahr Rechtsnentſprechende Anwendung weise für die zur Zuſte

g la rd von der KöniglichenStaatsanwaltſchaft auf Antrag des Königlichen Regierungs Präſidenten
drehbare hzu Merſeburg erhoben

Für die hierdurch oder aus anderen Gründen im Laufe einer Wahl
periode ausgeſchiedenen Beiſitzer finden gleichzeitig mit den regelmäßigen
Ergänzung wahlen S 8 Neuwahlen ſtatt Falls jedoch im Laufe einer
Wadlperiode mehr als ein Dritteil der Beiſitzer einer Kategorie ausſcheidet
ſo kann der Magiſtrat Erſaz wahlen für den Reſt der Wablperiode an
ordnen Auf die Erſatzwahlen finden die vorſtehenden Beſtimmungen
entſpr hende Anwendung

J 25 Die Reihenfolge in welcher die Beiſier an den Sitzungen desGewe bezerichies teilzu ch men bezw als Hilfsb iſis er zu fungiren haben
wird durch Ausloſung feſtgeſtellt Das Los zieh e der

die Ausloſumg wird ein Protokoll aufgenommen
S 26 Jeder Beiſitzer hat während des Geſchäftsjahres der Regel nachnur währer d zweier Sitzungsperioden von je zwei aufeinanderfolgenden

Wochen und während der an dieſe Sitzungsperioden unmittelbar ſich an
ſchließenden zwei Wochen falls erforderlich als Hilfsbeiſitzer zu fungieren

Der Vorſitzende ſetzt die Beiſitzer von ihrer Auslofung den Siſzungs
perioden und den Sitzungsiagen für welche bezw an welchen ſie in
Tätigkeit zu treten haben ſchriftlich in Kenntnis und lader dieſelben zu
den Sitzungstagen unter Hinweis auf die Folgen des Ausbleibens ſchrift
lich ein

Eine Aenderung in der beſtimmten Reihenfolge kann auf überein
ſtimmenden Antrag der beteiligten e von dem Vorſitzenden be
willigt werden ſofern die in den betreffenden Sitzungen zu verhandelnden

orſitzende Ueber

Sachen noch nicht beſtimmt ſind
Der Antrag und die Bewillung ſind aktenkundig zu machen
S 27 Die Beiſitzer ſind verpflichtet im Falle der Ve hdinderung ihre

Entſchuldigungsgründe rechtzeitig dem Vorſitzenden anzuzeigen
Beiſitzer welche ohne genügende Entſchuldigung zu den Sitzungen

nicht rechtzeitig ſich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weiſe
ſich entziehen ſind zu einer Ordnungsſtrafe dis 300 Mk ſowie in die
verurſachten Koſten zu verurteilen Die Verurteilung wird durch den Vor
ſitzenden ausgeſproch n Erfolgt nachträglich genügende Entſchuldigung
ſo kann die Verurteilung ganz oder teilweiſe zurückgenommen werden

Gegen die Entſcheidung findet Beſchwerde an das Königl Landgericht
zu Halle a S ſtatt Das Verfahren richtet ſich nach den Vorſchriften der
S 388 Abſ 1 348 349 352 Abſ 2 der Strafprozeßordnung und der
S 72 77 78 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes

Wenn ſowohl der ausgeloſte Beiſitzer wie der Hilfsbeiſitzer verhindert
iſt können ſtatt ihrer andere Beiſitzer aus der Zahl der nicht zu einer
beſtimmten Sitzungsperiode eingeteilten durch den Vorſitzenden einderufen
werden

Die Beiſitzer haben jeden Wechſel ihrer Wohnung binnen drei Tagen
dem Vorſitzenden dei Vermeidung einer Ordnun fünf
Pfennigen anzuzeigen

S 28 Für jede Spruchſitzung des Gewerdegerich
zwei Arbeitgeber und zwei Arbeiter einzuladen

Zur Beſchlußfaſſung genügt die Anweſenheit des Vorſitzenden und
zweier Beiſitzer von denen der eine Arbeitgeder der andere Arbeiter iſt

Wenn drei Beiſitzer erſcheinen ſo wird der eine l
Kategorie entlaſſen

S 29 Die Beiſitzer erhalten für jede Sitzung zu welcher ſie erſchienen
ſind als Entſchädigung für Zeitwerſäumnis drei Mark Die Ent
ſchädigungen werden ſofort ausgezahlt eine Zurückweifung derſelben i
nicht ſatthaft

Desgleichen erhalten die Mitglieder des Wablausſchuſſes mit Aus
nahme des Vorſitzenden ſowie die Mitglieder der Wablvorſtände für ihreTeilnahme an einer Wahlbandlkung eine Entſchädigung von je ſechs Mark

Gerichtsſchreiber

Be Kenerbenern h wir k P gS 30 Bei dem Gewerbegericht wird eine Gerichtsſchreiberei ſowie eine
Gerichtskaſſe eingerichtet

Die erforde lichen Bureau und Schreibkräfte Unterbeamten und Ge
ſchäftsräume weiſt die Stadtgemeinde Halle dem Gewerbegerichte

Der von dem Magiſtrat zu ernennende Gerichtsſck und diefenig
ſeiner Gebilfe welche an d Spruchſitzung des Gewerbegrichts a
Protokollfübrer teilnehmen ſollen ſind durch den Vorſitzenden des Gewerbe
gerichts gemäß der Bekanntmachung der Herren Miniſter für Handel u
Gewerbe und des Jnnern vom 17 Februar 1891 Bl f d i V S
zu vererdige

Als Znſtellungsbeamte fungieren diejenigen GSemeindebeamten welche
von dem Vorſitzenden damit deauftragt werden

Unterhaliungskoſten
S 31 Die Koſten der Einrichtung und Unterhaltung des Gewerbege

richts ſind ſoweit ſie nicht in deſſen Einnahmen ihre Deckung finden von
der Stadtgemeinde Halle a S zu tragen

Der Vorſitzende des Gewerbegerichts hat alljährlich einen Bericht über
die geſamte Geſchäftstäti keit des Gewerdegerichts in dem abgelaufenen
Jahre an den Magiſtr erſtattenZweiter Abſchnitt

Verfahren
S 32 Auf das Verfahren vor dem Gewerbegericht finden ſoweit im

v be M v e rennachſt benden nicht beſondere Beſtimmungen getroffen ſind die für das

t arten J Der Jibi proze ordnungun e F dern rinnen N rMi t i r al v Vſorerhennd R emiieentſprechende Anwendune
8 33 Oertl ch zuſtändig iſt dasjenige Gewerbegericht in deſſen Bezirke

die ſtreitige Verpflichtung zu erfüllen iſt oder ſich die gewerbliche Nieder
laſſung des Arbeitgebers befinde oder beide Parteien ihren Wohn z habe

Unter mehreren örtlich zuſtändigen Gewerbdegerichten hat der Kläg
die Wahld ar d

8 34 T e Vorſchri ſt z 8 11 der g vilprozef rdunmn ig über die
bind dende Wirkung der iechteortraf ger n En t cheidung durch welche ein Eericht

e

e

e

me
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ſich für ſachlich unzuſtändig erklärt hat findet in dem Verhältnis der Ge
werbegerichte und der ordentlichen Gerichte Anwendung Eine ſolche Ent
ſcheidung des ordentlichen Gerichts iſt auch inſoweit als ſie auf der An
nahme der örtlichen Zuſtändigkeit eines beſtimmten Gewerbegerichts beruht
für das letztere bindend

S 35 Ueber Geſuche wegen Ablehnung von Gerichtsperſonen ent
ſcheidet das Gewerbegericht

S 36 Nichtprozeßfähigen Parteien welche ohne geſetzlichen Vertreter
ſind kann auf Antrag bis zum Eintritt des geſetzlichen Vertreters von
dem Vorſitzenden ein beſonderer Vertreter geſtellt werden

Das Gleiche gilt im Falle erheblicher Entfernung des Aufenthaltsortes
des ren Vertreters

ie nicht prozeßfähige Partei iſt auf ihr Verlangen ſelbſt zu hören
S 37 Rechtsanwälte und Perſonen welche das Verhandeln vor Gericht

geſchäftsmäßig betreiben werden als Prozeßbevollmächtigte oder Beiſtände
vor dem Gewerbegerichte nicht zugelaſſen

8 38 Die Zuſtellungen in dem Verfahren vor den Gewerbegerichten
erfolgen von Amtswegen

Urteile und Beſchlüſſe gegen welche ein Rechtsmittel ſtattfindet ſind
den Parteien zuzuſtellen ſoweit dieſe nicht auf die Zuſtellung verzichten
Sonſtige Urteile und Beſchlüſſe ſind einer Partei nur zuzuſtellen wenn ſie
nicht in Anweſenheit derſelben verkündet ſind Auf Verlangen einer Partei
iſt derſelben auch Ausfertigung eines in ihrer Anweſenheit verkündeten
Urteils oder Beſchluſſes zu erteilen

Anträge und Erklärungen einer Partei welche zugeſtellt werden ſollen
find bei dem Gerichte einzureichen oder mündlich zum Protokolle des
Gerichtsſchreibers anzubringen

Sofern durch die Zuſtellung eine Friſt gewahrt oder die Verjährung
unterbrochen werden ſoll tritt dieſe Wirkung wenn die Zuſtellung dem
nächſt erfolgt bereits mit der Einreichung oder Anbringung des Antrags
oder der Erklärung ein

S 39 Der Gerichtsſchreiber hat für die Bewirkung der Zuſtellung
Sorge zu tragen und die bei derſelben zu übergebenden Abſchriften zu be
glaubigen

Er hat das zu übergebende Schriftſtück in einem verſchloſſenen mit
der Adreſſe der Perſon an welche zugeſtellt werden ſoll ſowie mit einer
Geſchäftsnummer verſehenen Briefumſchlage dem Zuſtellungsbeamten und
im Falle der Zuſtellung durch die Poſt dieſer zur Zuſtellung zu übergeben
Auf den Briefumſchlag iſt der Vermerk zu ſetzen Vereinfachte Zuſtellung

Die auf dem Briefumſchlage angegebene Geſchäftsnummer iſt in den
Akten zu vermerken

S 40 Die von dem Zuſtellungsbeamten oder dem Poſiboten aufzu
nehmende Zuſtellungsurkunde muß die Art und Weiſe in welcher der
ſeiner Adreſſe und ſeiner Geſchäftsnummer nach bezeichnete Briefumſchlag
übergeben iſt insbeſondere den Ort und die Zeit der Uebergabe ſowie
die Perſon welcher zugeſtellt iſt bezeichnen und wenn die Zuſtellung nicht
an den Adreſſaten perſönlich erfolgt iſt den Grund hiervon angeben Die
Prnhe iſt von dem die Zuſtellung vollziehenden Beamten zu unter

reiben9 Bei der Zuſtellung wird eine Abſchrift der Zuſtellungsurkunde nicht

übergeben Der Tag der Zuſtellung iſt von dem zuſtellenden Beamtenauf hen Briefumſchlage zu vermerken

S 41 Die zur Erledigung des Rechtsſtreits erforderlichen Verhand
lungstermine werden von dem Vorſitzenden von Amtswegen angeſett
Nach Anſetzung des Termins iſt die Ladung der Parteien durch den Ge
richtsſchreiber zu veranlaſſen Ladungen durch die Parteien finden
nicht ſtatt

Die Zuſtellung der Ladung muß ſpäteſtens am Tage vor dem Termine
erfolgen

Die Zuſtellung der Ladung an eine Partei iſt nicht erforderlich wenn
der Termin in Anweſenheit derſelben verkündet oder ihr bei Einreichung
oder Anbringung der Klage oder des Antrages auf Grund deſſen die
Terminsbeſtimmung ſtattfindet mitgeteilt worden iſt Die erfolgte Mit
teilung iſt zu den Akten zu vermerken

S 42 Nachdem die Klage eingereicht oder zum Protokolle des Gerichts
ſchreibers angebracht iſt hat der Vorſitzende einen möglichſt nahen Termin
zur Verhandlung anzuſetzen

Die Klage gilt unbeſchadet der Beſtimmung im 8 88 Abſatz 4 erſt mit
der Zuſtellung an den Beklagten als erhoben

S 43 An ordentlichen Gerichtstagen können die Parteien zur Ver
handlung des Rechtsſtreits ohne Terminsbeſtimmung und Ladung vor
dem Gericht erſcheinen

Die Erhebung der Klage erfolgt in dieſem Falle durch den mündlichen
Vortrag derſelben Die Klage iſt zu Protokoll zu nehmen falls die Sache
ſtreitig bleibt

S 44 Die Verhandlung vor dem erkennenden Gerichte einſchließlich
der Verkündung der Urteile und Beſchlüſſe derſelben erfolgt öffentlich

Durch das Gericht kann die Oeffentlichkeit für die Verhandlung oder
für einen Teil derſelben nach Maßgabe der Vorſchriften in den 173
bis 175 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes ausgeſchloſſen werden

Die Vorſchriften der 88 176 bis 193 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes
über die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Sitzungen und über die
Gerichtsſprache finden Anwendung

S 45 Erſcheint der Kläger im Verhandlungstermine nicht ſo iſt auf
Antrag des Beklagten das Verſäumnisurteil dahin zu erlaſſen daß der
Kläger mit der Klage abzuweiſen ſei

erſcheint der Beklagte nicht und beantragt der Kläger das Verſäumnis
urteil ſo werden die in der Klage behaupteten Tatſachen als zugeſtanden
angenommen Soweit dieſelben den Klageantrag rechtfertigen iſt nach dem
Antrage zu erkennen ſoweit dies nicht der Fall iſt die Klage abzuweiſen

Bleiben beide Parteien aus ſo ruht das Verfahren bis die Anſetzung
eines neuen Verhandlungstermins beantragt wird

S 46 Die Partei gegen welche ein Verſäumnisurteil erlaſſen iſt kann
binnen der Notfriſt von drei Tagen ſeit der an ſie bewirkten Zuſtellung

des Urteils die Erklärung abgeben daß ſie Einſpruch einlege Die Ein
legung gilt mit der Einreichung der Erklärung oder mit der Abgabe der
ſelben zum Protokoll des Gerichtsſchreibers als bewirkt

Jn dem Verſäumnmsurteil iſt der Partei zu eröffnen in welcher Form
und Friſt ihr der Einſpruch zuſteht

Nach Einlegung des Einſpruches hat der Vorſitzende einen neuen Ver
handlungstermin anzuſetzen

Erſcheint die Partei welche den Einſpruch eingelegt hat auch in dem
neuen Termine nicht ſo gilt der Einſpruch als zurückgenommen Andern
falls wird ſofern der Einſpruch zuläſſig iſt der Prozeß in die Lage zurück
verfetzt in welcher er ſich vor Eintritt der Verſäumnis befand

8 47 Erſcheinen die Parteien in dem Termine ſo hat das Gewerbe
gericht tunlichſt auf eine güeliche Erledigung des Rechtsſtreites hinzu
wirken Es kann den Sühneverſuch in jeder Lage des Verfahrens er
neuern und hat denſelben bei Anweſenheit der Parteien am Schluſſe der
Verhandlung zu wiederholen

Der Jnhalt eines vor dem Gericht abgeſchloſſenen Vergleichs iſt durch
Aufnahme in das Protokoll feſtzuſtellen Die Feſtſtellung iſt den Parteien
vorzuleſen Jn dem Protokoll iſt zu bemerken daß die Vorleſung ſtatt
gefunden hat und daß die Genehmigung erfolgt iſt oder welche Einwendungen
erhoben ſind

S 48 Kommt ein Vergleich nicht zu ſtande ſo iſt über den Rechts
ſtreit zu verhandeln Die Leitung der Verhandlung liegt dem Vorſitzenden
ob Derſelbe hat dahin zu wirken daß die Parteien über alle erheblichen
Tatſachen ſich vollſtändig erklären die Beweismittel für ihre Behaup
tungen bezeichnen und die ſachdienlichen Anträge ſtellen Derſelbe kann
jederzeit das perſönliche Erſcheinen der Parteien anordnen und für den
Fall des Nichterſcheinens eine Geldſtrafe bis zu einhundert Mark androhenGegen die Feſtſetzung der Strafe findet Beſchwerde nach den Beſtimmungen

der Zivilprozeßordnung ſtatt
ird die Fortſetzung der Verhandlung in einem weiteren Termine

notwendig insbeſondere weil eine erforderliche Beweisaufnahme nicht
ſofort bewirkt werden kann ſo iſt der weitere Termin alsbald zu ver
künden Der zur Beweisaufnahme vor dem Gericht anberaumte Termin
iſt zugleich zur Fortſetzung der Verhandlung beſtimmt

Erſcheinen in dem zur Fortſetzung der Verhandlung beſtimmten Termine
die Parteien oder eine derſelben nicht ſo finden die Vorſchriften der S 45
46 Anwendung auch wenn eine Beweisaunfnahme vorausgegangen war

S 49 Die Beweisaufnahme erfolgt in der Regel vor dem Gewerbe
gerichte Sie kann nur in den Fällen der g8 372 375 382 434 479
der Zivilprozeßordnung dem Vorſitzenden des Gerichts oder mittels
Erſuchens einem Amtsgericht übertragen werden

Die Beweisaufnahme iſt auch dann zu bewirken wenn die Parteien
oder eine derſelben in dem für die Beweisaufnahme beſtimmten Termine
nicht erſcheinen

8 50 Beſchließt das Gericht die Vernehmung von Zeugen oder Sach
verſiändigen ſo ſind dieſelben falls ſie niest von den Parteien zur Stelle
gebracht ſind zu laden Von der Ladung der Sachverſtändigen kann
abgeſehen werden wenn ſchriftliche Beguta eng apacordnet wird

GeneralAnzeiger für Halle und den Saalkreis
Die Beeidigung der Zeugen und Sachverſtändigen erfolgt nur wenn

das Gericht die Beeidigüng zur Herbeiführnng einer wahrheitsgemäßen
Ausſage für notwendig erachtet oder wenn eine Partei dieſelbe beantragt
Die Beſtimmungen nach welchen die Beeidigung in gewiſſen Fällen un
zuläſſig iſt Zivilprozeßordnung S 393 bleiben unberührt

851 Ob die Leiſtung eines zugeſchobenen oder zurückgeſchobenen
Eides durch bedingtes Urteil oder durch Beweisbeſchluß anzuordnen ſei
beſtimmt das Gericht nach freiem Ermeſſen

S 52 Erſcheint der Schwurpflichtige in dem zur Leiſtung eines Eides
beſtimmten Termine nicht ſo iſt der Eid ohne weiteres als verweigert an
zuſehen Dem Verfahren iſt Fortgang zu geben

Der Schwurpflichtige kann binnen einer Notfriſt von drei Tagen nach
dem Termine ſich zur nachträglichen Leiſtung des Eides erbieten Auf ein
inzwiſchen ergangenes Urteil finden die Beſtimmungen des S 707 der
Zivilprozeßordnung entſprechende Anwendung Ein ſolches Urteil iſt
wenn der Eid nachträglich geleiſtet iſt inſoweit aufzuheben als es auf der
Annahme der Eidesverweigerung beruht

Erſcheint der Schwurpflichtige auch in dem zur nachträglichen Eides
leiſtung beſtimmten Termine nicht ſo findet ein nochmaliges Erbieten zur

ein nicht ſtatt
8 53 ber die Verhandlung vor dem Gewerbegerichte iſt ein Protokoll

aufzunehmen Daſſelbe iſt von dem Vorſitzenden und dem Gerichtsſchreiber
zu unterzeichnen

S 54 Das Urteil iſt in dem Termine in welchem die Verbandlung
geſchloſſen wird zu verkünden Iſt dies nicht ausführbar ſo erfolgt die
Verkündung in einem ſofort anzuberaumenden Termine welcher nicht über
drei Tage hinaus anberaumt werden ſoll

Die Wirkſamkeit der Verkündung des Urteils iſt von der Anweſenheit
der Parteien und der Beiſitzer nicht abhängig

S 55 Aus dem Urteile müſſen erſichtlich ſein
1 die Mitglieder des Gerichts welche bei der Entſcheidung mit

haben
2 die Parteien
3 das Sach und Streitverhältnis in gedrängter Darſtellung

nebſt den weſentlichen Entſcheidungsgründen
4 der Spruch des Gerichts in der Hauptſache und in Betreff der

Koſten Der Betrag der letzteren mit Einſchluß einer der ob
ſiegenden Partei etwa zu gewährenden Entſchädigung für Zeit
verſäumnis ſoll ſoweit ſie ſofort zu ermitteln ſind im Urteil
feſtgeſetzt werden

Das Urteil iſt von dem Vorſitzenden zu unterzeichnen
S 56 Ein über den Grund des Anſpruchs vorab entſcheidendes

Zwiſchenurteil iſt in Betreff der Rechtsmittel nicht als Endurteil anzuſehen
57 Erfolgt die Verurteilung auf Vornahme einer Handlung ſo iſt

der Beklagte zugleich auf Antrag des Klägers für den Fall daß die
Handlung nicht binnen einer zu beſtimmenden Friſt vorgenommen iſt
zur Zahlung einer nach dem Ermeſſen des Gerichts feſtzuſetzenden Ent
ſchädigung zu verurteilen

Jn dieſem Falle iſt die Zwangsvollſtreckung in Gemäßheit der S8 887
888 der Zivilprozeßordnung ausgeſchloſſen

8 58 Die Verpflichtung der unerliegenden Partei die Koſten des
Rechtsſtreites zu tragen ſich auf die Erſtattung der dem Gegner
durch die Zuziehung eines Prozeßbevollmächtigten oder Beiſtandes ent
ſtandenen Auslagen nur unter der Vorausſetzung daß die Zuziehung durch
beſondere Umſtände gerechtfertigt war und nur in Anſehung des Betrages
welchen das Gericht für angemeſſen erachtet

S 59 Die nicht auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergehenden
Beſchlüſſe und Verfügungen werden ſoweit nicht ein anderes beſtimmt iſt
von dem Vorſitzenden allein erlaſſen

Jm übrigen ſind für die Befugniſſe des Vorſitzenden und der Beiſitzer
die Vorſchriften über das landgerichtliche Verfahren maßgebend

Jn bezug auf die Beratung und Abſtimmung finden die Vor
ſchriften der F8 194 bis 200 des Gerichtsverfafſungsgeſetzes entſprechende
Anwendung

8 60 In dem erſten auf die Klage angeſetzten Termine kann die Zu
ziehung der Beiſitzer unterbleiben

Erſcheint in dem Termine nur eine der Parteien ſo erläßt auf Antrag
derſelben der Vorſitzende das Verſäumnisurteil

Erſcheinen beide Parteien ſo hat der Vorſitzende einen Sühneverſuch
vorzunehmen Kommt ein Vergleich zu ſtande ſo iſt derſelbe in Gemäß
heit des S 47 Abſatz 2 im Protokolle feſtzuſtellen Das Gleiche gilt wenn
die Klage zurückgenommen oder wenn auf den Klageanſpruch verzichtet
oder wenn derſelbe anerkannt wird in dieſen Fällen hat ſofern beantragt
wird die Rechtsfolgen durch Urteil auszuſprechen der Vorſitzende das Ur
teil zu erlaſſen

Bleibt die Sache in dem Termine ſtreitig ſo hat der Vorſitzende die
Entſcheidung zu erlaſſen wenn dieſelbe ſofort erfolgen kann und beide
Parteien ſie beantragen Andernfalls iſt ein neuer Verhandlungstermin
zu welchem die Beiſitzer zuzuziehen ſind auzuſetzen und ſofort zu ver
künden Zeugen und Sachverſtändige deren Vernehmung der Vorſitzende
für erforderlich erachtet ſind zu dieſem Termine zu laden

S 61 Jn den vor die Gewerbegerichte gehörigen Rechtsſtreitigkeiten
finden die Rechtsmittel ſtatt welche in den zur Zuſtändigkeit der Amts
gerichte gehörigen bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten zuläſſig ſind Die Be
rufung iſt jedoch nur zuläſſig wenn der Wert des Streitgegenſtandes den
Betrag von einhundert Mark überſteigt Entſcheidungen über die Feſt
ſetzung der Koſten einſchließlich der gemäß S 58 ergangenen ſind nicht an
fechtbar

Als Berufnungs und Beſchwerdegericht iſt das Landgericht in deſſen
Bezirk das Gewerbegericht ſeinen Sitz hat zuſtändig

Jſt für das Rechtsmittel gegen eine Entſcheidung des Gewerbegerichts
eine Notfriſt beſtimmt ſo beginnt dieſe für jede Partei mit der an ſie
bewirkten Zuſtellung und ſofern auf die Zuſtellung verzichtet war J 38
Abſatz mit der Verkündung der Entſ r Jm Uebrigen richtet
ſich die Einlegung des Rechtsmittels und das Verfahren in der Rechts
mittelinſtanz nach den Vorſchriften der Zivilprozeßordnung Die Be
ſtimmung im F 569 Abſatz 2 der Zivilprozetzordnung über die Einlegung
der Beſchwerde in den bei einem Amtsgerichte anhängigen oder anhängig
geweſenen Sachen findet entſprechende Anwendung

S 62 Die Anfechtung einer Entſcheidung des Gewerbegerichts kann
auf Mängel des Verfahrens bei der Wahl der Beiſitzer oder auf Um
ſtände welche die Wählbarkeit eines Beiſitzers zu dem von ihm be
kleideten Amte nach Maßgabe dieſes Statuts ausſchließen nicht geſtützt
werden Dieſe Vorſchrift findet keine Anwendung wenn die Anfechtung
darauf geſtützt wird daß ein Beiſitzer zu den im S 6 Abſ 3 bezeichneten
Perſonen gehöre

S 63 Aus den Endurteilen der Gewerbegerichte welche rechtskräftig
oder für vorläufig vollſtreckbar erklärt ſind ſowie aus den Vergleichen
welche nach Erhebung der Klage vor dem Gewerbegerichte geſchloſſen ſind
findet die Zwangsvollſtreckung ſtatt

Die der Berufung oder dem Einſpruch unterliegenden Urteile ſind von
Amtswegen für vorläufig vollſtreckbar zu erklären wenn ſie die in Nr 1
des J 3 bezeichneten Streitigkeiten betreffen oder der Gegenſtand der Ver

urteilung an Geld oder Geldeswert die Summe von dreihundert Mark
nicht überſteigt

Die vorläufige Vollſtreckbharkeit iſt nicht auszuſprechen wenn glaubhaft
gemacht wird daß die Vollſtreckung dem Schuldner einen nicht zu erſetzenden
Nachteil bringen würde auch kann ſie von einer vorgängigen Sicherheits
leiſtung abhängig gemacht werden

Jm übrigen finden auf die Zwangsvollſtreckung ſowie auf den Arreſt
und die einſtweiligen Verfügungen die Vorſchriften im achten Buche der
Zivilprozeßordnung Anwendung Die für den Beginn der Zwangs
vollſtreckung erforderlichen Zuſtellungen 750 751 798 der Zivil
prozeßordnung ſind ſoweit ſie nicht bereits vorher erfolgt ſind auf
Antrag des Gläubigers durch das Gewerbegericht zu bewirken

Gebühren
S 64 Für die Verhandlung des Rechtsſtreites vor dem Gewerbe

gerichte wird eine einmalige Gebühr nach dem Werte des Streitgegenſtandes
erhobenicſewwe beträgt bei einem Gegenſtande im Werte bis

20 Mt einſchließlich 9550 Mkvon mehr als 20 Mk bis 50 Mk einſchließlich 1,00 Mk
von mehr als 50 Mk bis 100 M einſchließlich 1,50 Mk

Die ferneren Wertklaſſen ſteigen um je 100 Mk die Gebühren um
je 1,50 Mk Die höchſte Gebühr beträgt 30 Mk

Wird der Rechtsſtreit durch Verſäumnisurteil oder durch eine auf
Grund eines Anerkenntniſſes oder unter Zurücknahme der Klage erlaſſene
Entſcheidung erledigt ohne daß eine kontradiktoriſche Verhandlung vor
hergegangen war ſo wird eine Gebühr in Höhe der Hälfte der oben be
zeichneten Sätze erhoben

Wird ein zur Beilegung eines Rechtsſtreites abgeſchloſſener Vergleich
aufgenommen ſo wird eine Gebühr nicht erhoben auch wenn eine kon
tradiktoriſche Verbandlung v rausgegangen war

2 April Nr 78Schreibgebühren kommen nicht in Anſatz Für Zuſtellungen werden
bare Anslagen nicht erhoben Jm Uebrigen findet die Erhebung der
Auslagen nach Maßgabe des S 79 des GerichtskoſtenGeſetzes ſtatt Der
S 2 desſelben findet Anwendung

g 6d Schuldner der entſtandenen Gebühren und Auslagen iſt der
jenige welchem durch die gerichtliche Entſcheidung die Koſten auferlegt
ſind oder welcher dieſelben durch eine vor dem Gewerbegerichte abgegeben
oder dieſem mitgeteilte Erklärung übernommen hat und in Ermangelung
einer ſolchen Entſcheidung oder Uebernahme derjenige welcher das Ver
fahren beantragt hat

Die Einziehung der Gerichtskoſten erfolgt nach den für die Einziehung
der Gemeindeabgaden geltenden Vorſchriften

66 Die Koſten der Rechtsmittel und der Zwangsvollſtreckung be
ſtimmen ſich nach den für die ordentlichen Gerichte mangebenden Vor
ſchriften Das Geſuch um Feſtſetzung der Koſten zweiter Inſtanz iſt bei

dem Landgerichte anzubringen gDie Gebührenordnung für Zeugen und Sachverſtändige findet in dem
Berfahren vor den Gewerbegerichten Anwendung

8 67 Die ordentlichen Gerichte haben den Gewerbegerichten nach
Maßgabe der Beſtimmungen des Gerichtsverfaſſungsgeſeßes Rechtshilfe u
leiſten

Dritter Abſchnitt
Tätigkeit des Gewerbegerichts als Einigungsamt

S 68 Das Gewerbegericht kann bei Streitigkeiten zwiſchen Arbeit
gebern und Arbeitern über die Bedingungen der Fortſetzung oder Wieder
aufnahme des Arbeitsverhältniſſes als Einigungsamt angerufen werden

g 69 Der Anrufung iſt Folge zu geben wenn ſie von beiden Teilen
erfolgt und die beteiligten Arbeiter und Arbeitgeber letztere ſofern ihre
Zahl mehr als drei beträgt Vertreter beſtellen welche mit der Ver
handlung vor dem Einigungsamte beauftragt werden

Als Vertreter können nur Beteiligte beſtellt werden welche daz
25 Lebensjahr vollendet haben ſich im Beſitze der bürgerlichen Ehren
rechte befinden und nicht durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung
über ihr Vermögen beſchränkt ſind

Soweit Arbeiter in dieſem Alter nicht oder nicht in genügender Anzahl
vorhanden ſind können jüngere Vertreter zugelaſſen werden

Die Zahl der Vertreter jedes Teiles ſoll in der Regel nicht mehr alz
drei betragen Das Einigungsamt kann eine größere Zahl von Vertretern
zulaſſen

Ob die Vertreter für genügend legitimiert zu erachten ſind entſcheider
das Einigungsamt nach freiem Ermeſſen jedoch werden der Regel nach
diejenigen Perſonen als genügend legitimierte Vertreter zu gelten haben
welche von dem anderen Teile als ſolche ausdrücklich oder ſtillſchweigend
anerkannt werden

S 70 Erfolgt die Anrufung nur von einer Seite ſo ſoll der Vor
ſitzende dem anderen Teile oder deſſen Stellvertretern oder Beauftragten
Kenntnis geben und zugleich nach Möglichkeit dahin wirken daß auch
dieſer Teil ſich zur Anrufung des Einigungsamts bereit findet

S 71 Auch in anderen Fällen ſoll der Vorſitzende bei Streitigkeiten
der im S 68 bezeichneten Art auf die Anrufung des Einigungsamts hin
zuwirken ſuchen und dieſelbe den Beteiligten bei geeigneter Veranlaſſung
nahe legen

S 72 Der Vorſitzende iſt befugt zur Einleitung der Verhandlung
und in deren Verlauf an den Streitigkeiten beteiligte Perſonen vorzuladen
und zu vernehmen Er kann hierbei wenn das Einigungsamt gemäß S 69
oder S 70 dieſes Statuts angerufen worden iſt für den Fall des Nidt
erſcheinens eine Geldſtrafe bis zu einhundert Mark androhen Gegen die
Feſtſetzung der Strafe findet Beſchwerde nach den Beſtimmungen der Zivil
prozeßordnung ſtatt

Eine Vertretung beteiligter Perſonen durch deren allgemeine Stell
vertreter J 45 der Gewerbeordnung Prokuriſten oder Betriebsleiter iſt

läſſig
J 73 Das Gewerbegericht welches als Einigungsamt tätig wird

beſteht neben dem Vorſitzenden aus Vertrauensmännern der Arbeitgede
und der Arbeiter in gleicher Zahl

Die Verhandlungen des Einigungsamts ſind öffentlich ſalls des
von beiden Teilen beantragt wird Ein Protokollführer kann
gezogen werden

ſie Vertrauensmänner ſind von den Beteiligten zu bezeichnen Eroet
die Bezeichnung nicht ſo werden die Vertrauensmänner durch den Lor
ſitzenden ernannt

Einigen ſich die Beteiligten über die Zahl der zuzuziehenden La
trauensmänner nicht ſo iſt die Zahl derſelben von dem Vorſitzenden auf
mindeſtens zwei für jeden Teil zu beſtimmen

Die Vertrauensmänner dürfen nicht zu den Beteiligten und zu den in
g 6 Abſ 3 dieſes Statuts bezeichneten Perſonen gehören

Der Vorſitzende iſt befngt eine oder zwei unbeteiligte Perfonen die
nicht zu den in S 6 Abſ 3 dieſes Statuts bezeichneten gehören dürfen
als Beiſitzer mit beratender Stimme zuzuziehen vor der Zuziehung ſind
die beiden Teile zu hören

S 74 Das Einigungsamt hat durch Vernehmung der Vertreter beider
Teile die Streitpunkte und die für die Beurteilung derſelben in Betracht
kommenden Verhältniſſe feſtzuſtellen

Das Einigungsamt oder im Falle des S 70 der Vorſitzende des Ge
werbegerichts iſt befugt zur Aufklärung der in Betracht kommenden Ver
hältniſſe Auskunitsperſonen vorzuladen und zu vernehmen

Jedem Beiſitzer und Vertrauensmann ſteht das Recht zu durch den
Vorſitzenden Fragen an die Vertreter und Auskunftsperſonen zu richten

S 75 Nach erfolgter Klarſtellung der Verhältniſſe iſt in gemeinſamer
Verhandlung jedem Teile Gelegenheit zu geben ſich über das Vorbringen
des anderen Teiles ſowie über die vorliegenden Ausſagen der Auskunits
perſonen zu äußern Demnächſt findet ein Einigungsverſuch zwiſchen den
ſtreitenden Teilen ſtatt

F 76 Kommt eine Vereinbarung zuſtande ſo iſt der Jnhalt derſelber
durch eine von ſämttichen Mitgliedern des Einigungsamtes und von de
Vertretern beider Teile zu unterzeichnende Bekanntmachung in dem am
lichen Bekanntmachungsblatt des Magiſtrats zu veröffentlichen

S 77 Kommt eine Vereinbarung nicht zuſtande ſo hat das Einigung
mit einen Schiedsſpruch abzugeben welcher ſich auf alle zwiſchen den
Parteien ſtreitigen Fragen zu erſtrecken hat

Die Beſchlußfaſſung über den Schiedsſpruch erfolgt mit einfache
Stimmenmehrheit Stehen bei der Beſchlußfaſſung über den Schiedsſpruch
die Stimmen ſämtlicher für die Arbeitgeber zugezogenen Vertrauensmänner
denjenigen ſämtlicher für die Arbeiter zugezogenen gegenüber ſo kann der
Vorſitzende ſich ſeiner Stimme enthalten und feſtſtellen daß ein Schieds
ſpruch nicht zu Stande gekommen iſt

S 78 Jſt ein Schiedsſpruch zu Stande gekommen ſo iſt derſelbe den
Vertretern beider Teile mit der Aufforderung mündlich oder ſchriftlich zu
eröffnen ſich binnen einer zu beſtimmenden Friſt darüber zu erklären o
ſie ſich dem Schiedsſpruche unterwerfen Die Nichtabgabe der Erklärung
dinnen der beſtimmten Friſt gilt als Ablehnung der Unterwerfung

Nach Ablauf der Friſt hat das Einigungsamt eine von ſämtlichen
Mitgliedern desſelben unterzeichnete öffentliche Bekanntmachung in dem
amtlichen Bekanntmachungsblait des Magiſtrats zu erlaſſen welche den
abgegebenen Schiedsſpruch und die darauf abgegebenen Erklärungen der
Parteien enthält

8 79 Jſt weder eine Vereinbarung F 76 noch ein Schiedsſpruch
zu Stande gekommen ſo iſt dies von dem Vorſitzenden des Einigungs
amtes n gleicher Weiſe wie dies im 78 vorgeſehen iſt öffentlich bekannt
zu machen

S 80 Die Vertrauensmänner und Beiſitzer F 73 Abſ 1 u 6
erhalten auf ihren Antrag Entſchädigung für Zeitverſäumnis in Höhe von

3 Mk wenn die Sitzung bis 1 Uhr mittags in Höhe von 6 Mk wenn
die Sitzung u dauert die Anskunftsperſonen 74 Abſ 2 eine
rer nach Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen und Sach

verſtändige
S 81 Das Gewerbegericht als Einigungsamt iſt nicht zuſtändig

wenn bei der Streitigkeit aus Hließlich Jnnungsmitglieder und deren Ar
beiter beteiligt ſind und für die Jnnung zur Unng der im S 814
Nr 2 der Gewerbeordnung bezeichneten Aufgabe ein heſon Einigungs
amt beſteht deſſen Zuſammenſetzung und Tätigkeit durch das Statut ent
ſprechend den Beſtimmungen der J 63 bis 73 des Gewerbegerichts
geſetzes geregelt ſind Rufen beide Teile das Gewerbegericht als Einigung
amt an ſe iſt dieſes auch bei ſolchen Streitigkeiten zuſtändig

Vierter Abſchnitt
Gutachten und Anträge des Gewerbegerichts

z 82 Gutachten über gewerbliche Fragen welche von Staatsbehörden
oder von dem Magiſtrat erfordert werden ſowie Anträge in gewerblichen
Fragen welche bei Staatsbehörden oder Vertreiungen von Kominunal Ver
bänden und bei den geſetzgebenden Körperſchaften des Staats oder des
Reichs eingebracht werden ſollen nd g S Bl
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Nr 78 Donnerstag
der Geſamtheit der Beiſitzer Geſamt Gewerbegericht zu beraten und zu

beſchließen

Das Geſamt Gewerbegericht kann die zur Verhandlung ſtehende Frage
zur Vorberatung au einen aus Arbeitgebern und Arbeitern in gleicher
Zahl beſtehenden Ausſchuß verweiſen Die Wahl des Ausſchuſſes erfolgt
falls keiner der Beiſitzer Widerſpruch erhebt durch Zuruf anderenfalls

GeneralAnzeiger für Halle und den Saalkreis
des Gewerbegerichtsgeſetzes bezeichneten Art zu beraten oder
zu beſchließen iſt

2 wenn von mindeſtens zehn Beiſitzern des Gewerbegerichts be
antragt wird daß eine von ihnen bezeichnete gewerbliche Frage s
um Gegenſtande eines Antrages der in S 75 Abſ 2 a a
ezeichneten Art gemacht werde

2 April

getrennt von Arbeitgebern und Arbeitern durch verſchloſſene Stimmzettel Andere als gewerbliche Fragen ſind vom Vorſitzenden nicht zur Ver er Provinz Sachſen wahr

in der Weiſe daß jeder Stimmberechtigte ſo viele Namen auf einen handne zu bringen SStimmzettel ſchreibt wie Ausſchußmitglieder gewählt werden ſollen Ge g 85 Ueber die Verhandlungen des Geſamt Gewerbegerichts iſt ein
wählt ſind diejenigen auf welche die meiſten Stimmen gefallen ſind Bei
Stimmengleichheit entſcheidet das durch den Vorſitzenden zu ziehende Los

s 83 Der Vorſitzende des Gewerbegerichts beruft das GeſamtGe
ericht und leitet ſeine Verhandlungen

Die Stellvertreter des Vorſitzenden können an den Beratungen mit
beſchließender Stimme teilnehmen

Beſchlüſſe werden von dem Geſamt Gewerbegerichte einſchließlich des
Vorſitzenden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt Ein Antrag fürwelchen nur die Hälfte der Stimmen abgegeben iſt gilt als abgeiefut

g 84 Das GeſamtGewerbegericht muß berufen werden
1 wenn über die Abgabe eines Gutachtens der im F 75 Abſ 1

daß das

Protokoll aufzunehmen welches bei hervortretenden Meinungsverſchieden
heiten erſichtlich machen muß welche Meinungen von den Arbeitgebern
und welche von den Arbeitern vertreten worden ſind

Etwa vebnis derſe
der Arbeiter getrennt erſichtlich iſt

g 86 Mit dem von dem Geſamt Gewerbegerichte beſchloſſenen Gut
achten oder Antrage iſt eine Abſchrift des über die Verhandlungen aufge
nommenen Protokolls einzureichen

Jſt über ein vom Gewer
nicht zu Stande

alen

machung in Kraft

L

find ſo vorzunehmen und zu protokollieren
hinſichtlich der Arbeitgeber und hinſichtlich

chte erfordertes Gutachten ein Beſchluß I 8
ekommen ſo iſt eine Abſchrift des über die Verhandlung X 1652
rotokolls einzureichen A
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Fünfter Abſchnitt
Schlußbeſtimmungen

87 Die dienſiliche Aufſicht über die Geſchäftsführung des Gewerbe
gerichts nimmt in erſter Jnſtanz der Königliche Regierungs Präſident zu
Merſeburg in höherer und leyter Jnſtanz der Königliche Ober Präſident

g 88 Dieſes Orts Statut tritt am Tage nach ſeiner Bekannt

dalle a den 24 Februar 1908
Der Magiſtrat

Staude Wintex
dhadhklahlalèljhl dn adſ dx èbh,nay dd 7ſth

Vrkannktmachung
Die Förderung der Finalabſchluß Arbeiten betreffend

Seitens der Herren Reſſort Miniſter iſt wiederholt auf die beſchleunigte Anfertigung
aller Finalabſchluß Arbeiten und die pünktliche Vorlage der SchlußDeklarationen zu den
feſtgeſetzten Terminen bis zu dem Finalabſchlußtage hingewieſen worden

Beſtimmungsmäßig ſollen beim Jahres Abſchluſſe alle Kaſſen ihre Bücher für das
abgelaufene Rechnungsjahr vom 31 März ab noch 4 Wochen hindurch offen halten
um in dieſer Zeit für möglichſt vollſtändige Einziehung und der Einnahme
Reſte und Berichtigung der AusgabeReſte ſorgen und ſolche noch in dieſe Bücher auf
nehmen zu können

Der definitive Abſchluß dieſer Bücher erfolgt bei den Spezialkaſſen Kreis und
orſtkaſſen Domänen Rezepturen Baukaſſen am 30 April bei der Regierungs

Hauptkaſſe am 10 Mai ſofern dieſe Tage aber auf einen Sonn oder Feſttag fallen
ſo wird an dem vorhergehenden Tage abgeſchloſſen

Mit Bezug darauf richten wir an alle der dieſſeitigen Verwaltung unterſtellten
Beamten und Kaſſen die Aufforderung die ſämmtlichen in Frage ſtehenden Abſchluß
arbeiten dergeſtalt fördern zu helfen und in jeder Weiſe dazu mitwirken daß für das
ablaufende Rechnungsjahr keine anrechnungsfähigen Poſten zurückbleiben mithin alle des
fallſigen Einnahmen und Ausgaben in den Büchern und Rechnungen des beregten Zeit
raumes zum Nachweis gelangen und Einnahme bezw Ausgabe Reſte ſo irgend
möglich vermieden werden

Weiterhin dürfen wir an alle diejenigen welche innerhalb des dieſſeitigen Ge
ſchäftsbereiches als Beamte beamtete Aerzte Unternehmer Lieferanten u ſ w aus dem
Rechnungsjahre 1902 herrührende Forderungen an den Staat oder die von uns ver
walieten JnſtitutenFonds zu machen haben hierdurch das Erſuchen richten die bezüg
lichen Rechnungen Liquidationen ſobald als thunlich jedenfalls aber ſo zeitig einzu
reichen daß ſelbige mit der erforderlichen Beſcheinigung verſehen ſpäteſtens zum
20 April bei uns eingegangen ſind da ſonſt die rechtzeitige Zahlungsanweiſung bezw
die ordnungsmäßige Begleichung der Forderung nicht mehr möglich iſt Später einge
reichte Liquidationen können erſt nach Beendigung der Abſchlußarbeiten zur Erledi
gung gelangen

WMerſeburg den 10 März 1908 Königl Regierung Frhr v d Recke

Bekanntmachung
Die mit dem 1 April in Kraft tretende u Srhebung von Luſt

barkeitsſteuern in der Stadt Halle vom 9 December 1 enthält gegenüber den be
r Beſtimmungen der am 31 März außer Kraft geſetzten Ordnung vom 7 März

1 insbeſondere in folgenden Punkten weſentliche Abweichungen
a Die Steuerpflicht iſt ausgedehnt auf
1 Koſtümfeſte ſogen Narrenabende und dergleichen Veranſtaltungen ohne Tauz
2 Recitationen deklamatoriſche und ähnliche Vorträge welche in der Abſicht

der Gewinnerzielung berufs oder gewohnheitsmäßig gehalten werden
3 Vorträge auf einem Klavier oder einem ſonſtigen Muſikinſtrument ſofern die

ſelben vom Wirt veranſtaltet ſind
4 den Betrieb mechaniſch bewegter einſtimmiger Muſikwerke Muſikautomaten

mit Spieldoſenton bleiben auch ferner frei
b Die Beſteuerung der Luſtbarkeiten erfolgt in zweierlei Form entweder durch

Beſteuerung ausgegebener Eintrittskarten und ähnlicher Ausweiſe oder wie ſeither durch
Erhebung von Pauſchalſätzen

e Die Höhe der Billetſteuer richtet ſich nach dem für jede Karte zu entrichtenden
Kaſſeneintrittspreiſe Sie beträgt bei einem Eintrittsgelde

bis zu 50 Mark 5 Pfg und
über 50 Mark 10 PfgDie Billetſteuer iſt zu entrichten für Dauerkarten bei deren jedesmaliger Benutzung

für Karten aber welche zum Beſuche einer beſtimmten Zahl von Veranſtaltungen be
rechtigen wird die Steuer mit der Löſung der Karten fällig

Die Karten können ſeitens der Veranſtalter und Lokalinhaber je nach Bedürfnis
bei den verſchiedenen Druckereien beliebig zur Anfertigung in Auftrag gegeben werden
Eine Lieferung durch den Magiſtrat iſt zunächſt nicht in Ausſicht genommen ebenſowenig
ſoll bis auf weiteres ein beſtimmtes Muſter vorgeſchrieben ſein Dagegen müſſen die
Karten den zu entrichtenden Steuerbetrag angeben und mit fortlaufenden Nummern der
geſtalt verſehen ſein daß ſür die verſchiedenen Arten von Plätzen die Wiederkehr ein und
derſelben Nummer bei einer Vorſtellung ausgeſchloſſen iſt Die Karten müſſen zu Bogen
oder Blocks zuſammengefügt ſein und ſind vor ihrer Ausgabe in der ſtädtiſchen Steuer
kaſſe zur Kontrolle vorzulegen gleichzeitig hat ihre Aufzeichnung in einer Ueberſicht zu
erfolgen welche der Berechnung der Billetſteuer zu Grunde zu legen iſt Die bezüglichen
Formulare werden von der ſtädtiſchen Steuerkaſſe unentgeltlich verabfolgt Jſt bei der
Abrechnung die für die Höhe des ſtädtiſchen Steueranſpruches maßgebende Zahl der
ausgegebenen ſteuerpflichtigen Eintrittskarten nicht nachgewieſen ſo wird die für die be
treffende Veranſtaltung zu entrichtende Steuer in einer Geſamtſumme innerhalb der
Grenzen von 20 bis 200 Mark feſtgeſetzt

d Die unter d genannten Pauſchalſätze ſind entweder für alle gleichartigen Veranſtaltungen einheitliche oder ihre Höhe iſt abhängig von der Sreh der benutzten

Räume und der Dauer der Luſtbarkeiten Beide Merkmale ſind insbeſondere bei Tanz
beluſtigungen Koſtümfeſten und bei Konzerten maßgebend

Jm weiteren erfolgt die Beſteuerung der Veranſtaltungen nach der Art der Be
triebskraft Karuſſells Schaukeln u ſ oder nach der Anzahl der Schießſtände bei
Schießbuden oder endlich wie namentlich die Veranſtaltungen auf den Jahrmärkien Pano
ramen und dergl unter Berückſichtigung der Höhe des Eintrittsgeldes beziehungsweiſe
des für die Benutzung zu zahlenden Entgeltes

e Jede ſteuerpflichtige Veranſtaltung muß ſpäteſtens einen Werktag vor dem für
dieſelbe beſtimmten Tage bei der ſtädtiſchen Steuerkaſſe angemeldet werden Bei regel
Da wiederkehrenden Veranſtaltungen kann ſich die Anmeldung auf den ganzen für
jene in Ausſicht genommenen Zeitraum erſtrecken Die Formulure zu den Meldungen
gibt die Steuerkaſſe koſtenlos ab

Die Anmeldung von öffentlichen Tanzbeluſtigungen kann bis auf weiteres mit
dem Antrage auf polizeiliche Genehmigung verbunden werden

Die Zahlung der Luſtbarkeitsſteuern muß ſpäteſtens am 2 Werktage nach dem
Tage der Abhaltung der Luſtbarkeit bis mittags 1 Uhr bewirkt ſein

Hinſichtlich der Orcheſtrions und ähnlichen Muſikwerke iſt die Friſt binnen welcher
die auf Vierteljahresſätze bemeſſene Steuer entrichtet ſein muß auf eine Woche feſt
geſegt gerechnet je von der erſtmaligen Jnbetriebnahme der Jnſirumente

S Zuwiderhandlungen gegen die Beſtimmungen der Steuerordnung namentlich
auch in bezug auf die Anmelde und Zahlungspflicht unterliegen einer Strafe bis zum
Betrage von 30 Mark

Wegen der weiteren Feſtſetzungen der Ordnung verweiſen wir auf dieſe
ſelbſt Die Ordnung iſt im General Anzeiger Nr 53 vom 4 März 1908
zum Abdruck gelangt auch hält die Plötz ſche Buchdruckerei Mittelſtr 11/13
Exemplare zum Verkauf

Jm übrigen iſt die Steuerkaſſe angewieſen den Beteiligten auf Anfrage nähere
Auskunft zu erteilen

Der MagißtratHelle aS den 31 März 1903

Brkannkmachung
J Die Anction der verfallenen bei dem unterzeichneten Leihamte im Monat
war verſetzten u erneuerten Pfänder welche die Pfandunmmern

n 3720 bie 101824 tragen und über welche die Pfandſcheine in grünem
ausgeſtellt ſind wird

h ueretag den 16 April d J und an den darauf folgenden Tagen
Sormittags von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 24 bis
S Uhr im Anctionszimmer des Leihhanſes An der Marienkirche
Nr 1 abgehalten werden

S Zur Verſteigerung gelangen Taſchenuhren aller Art ſonſtige Gold und
wie Ketten Ringe Löffel u ſ ferner Betten Leib und Bett

S neue n getragene Kleidungsſtücke u verſchiedene andere SachenHalle a den 18 März 1908 2 e
Das Leihamt der Stadt Halle a S

Staude

Bekanntmachung
Jm Jntereſſe eines r Geſchäftsganges ſowie zur Beſchleunigung des

Rechnungslegungsgeſchäftes der ſtädtiſchen Verwaltung iſt es dringend erforderlich daß
alle Unternehmer und Lieferanten ſofort nach Ausführung der ihnen übertragenen
ſtädtiſchen Arbeiten und Lieferungen die Rechnungen über dieſelben zur Prüfung und
Zahlungsanweiſung einreichen

An alle Beteiligten richten wir daher hierdurch das dringende Erſuchen ſofort
nach Erledigung der ihnen erteilten Aufträge die diesbezüglichen Rechnungen einzuſenden
unter dem Hinzufügen daß bei Nichterfüllung dieſes Wunſches wir uns zu unſerem Be
dauern genötigt ſehen die Säumigen in Zukunft bei Vergebung von Liefernngen und
Arbeiten auszuſchließen

Halle a den 1 April 1903 Der Magiſtrat Staude
Städtiſche Handels und Gewerbeſqhule

für Mädchen
Unter Bezugnahme auf unſere Sekanntmachung vom 21 Februar d Jrs be

treffend den Beginn des Unterrichts wird noch bemerkt daß die Vorſteherin Frau Eliſe

Gehrts Wildhagen Anmeldungen an den Wochentagen von 10 11 Uhr bis
4 d Irs in der Handwerkerſchule entgegennimmt Später erfolgende An
meldungen können nur dann Berückſichtigung finden wenn noch Plätze frei ſind

alle a den 21 März 1903 Der Magiſtrat Staude

Bekanntmachung
Im Jahre 1883 iſt ſeitens der hieſigen Sparkaſſe

der Pfennig ſſparkaſſen Verkehr
eingeführt worden zu dem Zwecke demjenigen Theile des Publikums welchem die
Einzahlung größerer Beträge bei der Sparkaſſe nicht möglich iſt Gelegenheit zu
dieten bereits Beträge von 10 Pfennigen an durch den Ankauf von Sparmarken
nrückzulegen um die letzteren demnächſt auf Karten je 10 Stück vereinigt bei derSpartaſſe als Einlage 1 Mark einzahlen zu können

Wir weiſen auf dieſe Einrichtung hiermit wiederholt hin und geben gleich
ne nachfolgend eine Nachweiſung der gegenwärtig beſtehenden MarkenVerkaufs

Uen indem wir die Jnhaber derſelben unter dem Ausdrucke des Dankes für
ihre bisherige erfolgreiche Thätigkeit bitten den gemeinnützigen Beſtrebungen ihre

ithilfe auch fernerhin zuwenden zu wollen
Halle a Saale den 24 März 1903

Das Direktorium der ſtädtiſchen Sparkaſſe
Elz S dt rath2 e Stadtrath

2Marken Verkaufsſtellen
1 Baumgärtel Frz Kaufm Leſſingſtr 24 10 Lailach Bernh Kfm Zwingerſtr 20

u Hardenbergſtr 3 Schröder Kaufmann Hirtenſtr 14
2 Beyer Ernſt Herrenſtr 5 12 Mertens L Kaufin Jnh Th F
8 Beyer W G Jnh Ww Alma Mertens Langeſtraße 19Beyer Leipzigerſtr 85 Preißer Guſt Kaufm Sophienſtr 80
4 Creuzmann Paul Kaufmann Cröllwitz Rühlemann Guſt Kaufm Blücher

Thalſtr 2 ſtraße 3
Glauchaerſtr 36 15 Schaaf Otto Kaufmann Wörmliztzer

5353 ſtraße 107Gr Klausſtr 18 Schubert Friedrich Kaufm Trotha
Geiſtſtr 68 Trothaerſtr 78

Jnh G Hund Schumann Fr Kfm Friedrichſtr 8
Herreuſtr 10 188 Gr Steinſtr 46Brkanntmachung

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht daß mit Zuſtimmung der
Gemeindebehörde vom 1 April er ab für jede vom EinwohnerMeldeamt an Privat
perſonen erteilte Auskunft eine Gebühr von 25 Pfennig erhoben wird

Halle a den 26 März 1903 Dir PolizeiVerwaltung

Bekanntmachung
Die Gewerbetreibenden in dem Bezirke der Polizei Reviere VII hieſiger

Stadt werden hiermit benachrichtigt daß in der Zeit vom 15 September er ab
hier eine Maß und Gewichts Reviſion unter Zuziehnng eines Aichmeiſters ſtatt
findet Da die bei dieſer Reviſion etwa unvorſchriftsmäßig befundenen Maße Wagen
und Gewichte nach S 3692 des Reichs Strafgeſetzbuchs nicht nur der Einziehung unter
liegen ſondern auch deren Eigentümer mit Geldſtrafe bis zu 100 Mark oder mit Haft
bis zu 4 Wochen zu beſtrafen ſind wird empfohlen die Gewichte e aichamtlich prüfen
zu laſſen Es wird hierzu für die Gewerbetreibenden im Bezirke des V Reviers die
Zeit vom 1 April bis 31 Mai für die Gewerbetreibenden im Bezirke des VI Reviers
die Zeit vom 1 Juni bis 31 Juli für die Gewerbetreibenden im Bezirke des VII Re
viers die Zeit vom 1 Auguſt bis 30 September vorg ſchlagen

Halle a den 2 März 1903 ie Polijei Yerwaltung
Bekanntmachung

Die Beſtimmung des S 12 der Polizei Verordnung vom 23 April 1896 nach
welcher in der ganzen Karwoche weder öffentliche noch private Tanzmuſiken Bälle und
ähnliche Luſtbarkeiten am Karfreitage außerdem auch öffentliche theatraliſche V

5 Eiſermann Karl
6 Franke Wilh
7 Gläſer F
8 Hille A v9 Hund Moritz 17 Weber Herm

Vor
ſtellungen Schauſtellungen und ſonſtige öffentliche Luſibarkeiten mit Ausnahme der Auf
führung ernſter Muſikſtücke Oratorien ufw nicht veranſtaltet werden dürfen wird hier
durch in Erinnerung gebracht

Halle a den 28 März 1903 Die PolizeiVerwaltung

Knaben Mittelschule und Vorschule
in den Francke ſchen Stiftungen

Die Prüfung und Aufnahme der angemeldeten Schüler findet

Donnerstag den 16 April crauf dem Betſaale der deutſchen Schulen ſtatt und zwar für die Mittelſchule früh
8 Uhr für die Vorſchule um 10 Uhr Schon beſchulte Kinder haben das Ab
gangszeugnis vorzulegen

Gentsch Jnſpektor

Vorſtehendes OrtsStatut wird genehmigt
Merſeburg den 17 März 1903

Namens des Bezirks Ausſchuſſes
Der Vorſttzende

Jn Vertretung Klingholz

borgets
O nur ſolide Qualitäten O

von 00 7,50
H Schnee Nachfg

A Ehermann
Halle a Gr Steinſtr 84

Ziehung 7 u 8 Apriſ m

Königserer lLoose
Porto und Liste 80 P extra
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O OOO

5000,43000
Looae empt u vergendet

Sohroedel Simon
Buchhandlung

Gr Ufrichstrasse 46

x S Jz MoDelL
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s e Se 0Fahrräder f Herren u Damenmitu ohne Motoren Betrled zu den s

biſl Preigen ebenso Eleotrisobe S
Carhbid dei u Kerzenlaternen

Glooken 3
Gummlrelfen

ZTubebör

Kähmaschigen s
In allen Gattung

llefort als
Specdialltät
allerbiiligstKanmonig Fahrrag fahrit

22 28u Metallwaaren Manufactur von
3 a H Ueltzen Hamburg
e F BERLI Alevandrinenstr 105

ZTum Küssen
ſchön iſt ein zartes reines Geſicht mit roſigem
jugendfriſchen Ausſehen weißer ſammet
weicher Haut und blendend ſchönem Teint

Alles dies erzeugt Radebeuler
r I vSteckenpferd Lilienmilch Seife

v Bergmann Co Radebeunl Dresden
allein echte Schutzmarke Steckenpferd

à Stück d0 Pfg bei Helmbold Co
Ernſt Zentzſch M Wallsgott Fritz
Müller Drog A Steinbach Iudwig
Großklauß E Richter Oscar Ballin jr
C Kayſer Drog und in Giebichen
ſtein Felix Sioli

GeſchäftsEröffunng
Dem geehrten Publikum zur Nachricht

R Jdaß ich Donnerstag den 2 Apr
Torſtraße Nr 30 W eine

Se rRind u Schweineſchlächterei

verbunden mit
u AufſchnittwarennVurfſt

eröffne Es wird mein eifrigſtes Beſtreben
ſein die werten Kunden reell und prompt
zu bedienen Hochachtungsvoll

Franz Kunze

Staatlich zu Halle ahöhere Privatknabensohule a
genehm

Zndividneller Unterricht in kleinen Klaſſen PVorſchule Gymnaßſtal
und Realabtrilungen bis Anterſer incl

Beſondere Abteilung für Einj Freiwillige
Fr nätterHSſaatſ genonm Vnterriohts Anstalt

zur Vorbereitung für das Binj Freiw Bramen zowie für alle Klassen
höb Lehranstalten Sexta bis Prima invel Abiturinm von

in Halle aDr Rerm Krause ne
Pension Programm Scehulanfang 16 April

23 Awr 11 uür Gymnasinsten u Kealschüler
hält ein wissengohafticher Lehrer einer hiesigen höheren Sehnle
jeden Nachmittag Arbeitesstunden zur gewiseen haften Beauf
sichtiqgung der Schularbeiten grümhehe Hachilfe und Vor
bereitung Gedl Meld u B i 8711 an Rudolf Mosse Bräderstr 4

l F eBillig Photegraphie Billig
1 Dyd Vifitbitder uur 5 A hierzu

1 größeres Bild gratis
im Photogr Atelier von

Thämmler Gr Ulrichſtr 50

SterkSterkbrief
Gegen den Handlungsgehülfen Viktor

Kehr von hier geboren am 5 November
1870 in Lang ilza welch flüchtig iſt

iſt die Unterſuchungshaft wegen Unter
ſchlagung verhängt

Es wird erſucht

n hn za welcher

8 denſelben zu verhaften

und in das nächſte Gerichts Gefängnis ab
zuliefern ſowie zu den hieſigen Akten 9 J
Nr 241/03 ſofort Mitteilung zu machen

Erneuert
Halle a den 28 März 1903

Der Königliche I Staatsanwalt
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1

e S Halle und denSeite 16 Donnerstag
fussboden Oeſſacſcfarbe Frauenob

hervorragende Qualität garantirt dlel und giftfrei
haltdar hochglänzend über Nacht trocknend streichfertig in

8 drilfanten Farden

EheVorsicht beim Einkauf Von 24 verschiedenen Fussdodenlacken
und Farben wurde nur Frauenlob für vollkommen

bleifrel defunden
Allelnige Hersteller O Fritze Co Offenbach a MFrauen oh wurde unterguckt und a esfres erklärt von

der Königl ehemischb technischen Versuehsanstalt Berbn
dem echem Laboratorium der Kgl Hochschule in München der Grossb chemiechen Prufungastation Darmstadt
der Königl Baugewerksohbule Prüfangsanstalt in Dresden der chem Unterauech Anstalt Dr Popp Dr Beoker Franxtart
der Grosah ohemisehb tochnisohen Prüfungsanztalt Karlzruhe dem chemisohen Laboratorium Fregenius Wiesbaden

Mein grosser
Räumungs Verkauf v Knaben Anzügen

Preisherabsetzung bis 50 Prozent
dänuert fort

Einige Hundert Knaben Rester hHosen aus Buckskin u Manchester g St ,50 Mk

wulius Hanmmergehlag er
Lehrlingsbekleidung für jeden Beruf vielseitigste Auswahl am Platzoe

2 e nene 7
Dem verehrten Publikum von Halle a S und Umgegend zur gefl Kenntnisnahme daß ich mich hierſelbſt

Halberſtädterſtrafze 4 als

Maurermeiſter S
niedergelaſſen habeMeine theoretiſchen und praktiſgen Erfahrungen die ich mir durch meine Tätigkeit als ſtädtiſcher Baubeamter

ſowohl als auch durch eine mehrfährige Beſchäftigung als Bauführer bei hieſigen und auswärtigen hochangeſehenen und
leiſtungsfäbigſten Firmen geſammelt habe berechtigen mich zu der Hoffnung den an mich zu ſtellenden Anforderungen

in jeder Weiſe Genüge leiſten zu können
Mit der ergebenen Bitte mich in meinem neuen Unternehmen wohlwollend zu unterſtützen empfehle mich

Galle a im April 1903 Hochachtungsvoll
Wilhelm Sebhard Halberſ and erſtraße

Erer ganz frische mit dunkelgelben Dottern

Stück 4 PEg
Budthter frische aromatische Tafelbutter fette Backbutter

Taimmhur S J fette speckige Alpenkäse

Pfund 32 PFg
Emnmenthalew safttriefende delikate RKäse

Pfunch 109 P

I SeGr Ulrichstrasse 44
Alter Markt 13
Thomasiusstrasse 40
Bernburgerstragase I6

Leipzigeratrasse 23
Gr Steinstrasse 89
Steinweg 24
Burgseteasse 7

Ausschank der Halleschen Aktlendrauteres am Rossplafz
z

z Zu dem bevorſtehenden Frühjahrsmarkt halte ich meine Lokalitäten Garten 2c beſtens empfohlen J

S De Kalte und warme Küche der Jahreszeit entſprechend 2St ff Pilſener ſowie Acllerbrän nach Klünchener Art gebraut 25

W ſtets friſch h 27Hermann BeckoerUm recht zahlr reichen Beſuch bittend zeichnet ergebenſt

Bürger Rettungs JnſlitutGeſchäfts E r äffn n ng Die rer tiungs guſitut
Dem geehrten P ublikum von Reilſtraße und Umgegend ſowie Freunden und lung findet Dienstag den 7 AprilBekannten hierdurch zur Kenntnis daß ich am heutigen Tage nachm 6 Uhr im Ratskeller Reſtau

raut ſtattEhrlücehs Gasthaus rn
De Reilſtraße Halle a/S den 1 April 1903

s Der Vorſtandäbernommen habe Für gut gepf legte Biere ſowie prompte Bedienung werde ich ſtets
Sorge tragen Kalte und warme Speiſen zu jeder Tageszeit ReſtaurantUebMit der Bitte um regen Zuſpruch zei chnen Hochachtungsvoll c üuran z erna n

J Alle den und Bekannte dAnton Kiüenlo m Vran eeeeich am 2 April das Sohn

De ſaur rſtr 4 S z e 172
übernehme

Donnerstag und Freitag zum Vielmarlkt empfehle Freunden u Bekannten Es wird mein eifrigſtes Beſtreben ſein
meine Lokalitäten zur fleißi gen Benutzung mit beſten Speiſen und Getränken aufzit

f ichſt ei n arten und bitte um gütigen ZuſpruchEs ladet freundlichſt ein Joh Jünicke waren wer gen J pruchErnst Thielemann
Morgen Tonnerstag zum Jahrmartt

Großes Schlachtefeſt

Mein Karean beüudet vieh jetzt
Gr Steinstrasse 77 78

er sSoheiibach
Vismargcſtr 28

Rechtsanwalt Rioexe

Saalkreis 2 April Nr 78gen ekhanranasss

259 Rabatt
geben wir pro Monat April auf unſere in der Jnventur zurück

W

2
8

W
geſetzten Möbel als wie 88

S

W
S
B
9

che Buffet Paneelsopha Plüsch Garnituren
sche Salonschränke Trumeaux Bettstellen S

und Salonziermöhel

Ete dieſe ſehr günſtige Gelegenheit ſchnell da ſolchenützen Angebot ſo bald nicht wieder gemacht wird

22

e

Gobr Kroppenstäukt

Gr Märkerſtraße 4
S

Geschàfts Vebernonumo
Einem geehrten Publikum bezw Nachbarſchaft von Halle die ergebene

Mitteilung daß ich unter dem heutigen Tage

Merſeburgerſtraſze 104
ein Milch u Buttergeſchäft verb mit Viktualien
übernommen habe Jndem ich bitte mein Unternehmen gütigſt unterſtüßen zu J
wollen empfehle ich mich und zeichne

Mit aller Hochachtung

Heinrich l wenn d J 2atd

n m

9
S
S

S
S

S
n

Creodithaus vornebhmstes Ss e

ber Koloseale Anfsehwuang meinesS J Geschäftes ist ein unnmetöesltcher

Beweis meiner Reellitat u Conlans
Iaeh empfehle nur das denkbar Beat im

Herren Confection
Raglans Winterpaletots Jackett v

à Gesellaehaftsanzäge Knabengardorobe eto G
I i vorzagliechet Anstah ang u tadellos Sita

Verkauf auf Credit
u den vonlantesten Zahlungsbedingungen
Grosses Lager der apartesten Muster in

Damen Confection
J aeoos Capes Theatermäntel Costime Bleusen

Costümröeke Jupons Madehbengaräerebe ete W

Allerletate Neuheiten Voraenmo Paon

S ee u ean berctan

Halle a S
Gr Ulrichstr 20

I

Fandschaliſſehe Bank er a

Provinz Sachsen F
Martinsberg 10 Hinte rlegungsſtelle Martinsberg 10
für die Hinterlegung von Wertpapieren in den Fällen der 88 1082 S
Rießbrauch 1392 Vermögen der Etzefrau 1667 Kindervermögen e1814 ists Mündelvermögen 2116 Erbſchaft

des Bürgerlichen Geſetzbuches
Vermittelung aller bankgeſchäftlichen Transaktionen

Annahme offener und verſchloſſener Depots
Feuer und diebesſicherer Treſor Vermietung von Safes

An und Verkauf von Wertpapieren
Beleihung von Wertpapieren

Pontoborrent e u e n
g pasts meter g

wiedANok
Metall Putz Glanz

Ueberall zu haben in Dosen à 10 Pfg
Fabr Luhszynski Co Berlin NO
Achtung auf Schutzmarae Amor
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